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Unser Tipp

Sprachkurse künftig leichter  
absetzen

Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz 
hat kürzlich entschieden, dass Aufwen-
dungen für einen Sprachlehrgang, der 
zum Erwerb oder zur Sicherung eines 
Arbeitsplatzes erforderlich ist oder auf 
die besonderen beruflichen oder betrieb-
lichen Interessen des Steuerpflichtigen 
zugeschnitten ist, als Werbungskosten 
abzugsfähig sind. Im Fall hatte ein ange-
hender Chefsteward einen Spanisch-
Sprachkurs in Mexico besucht und 
die dafür erforderlichen Aufwendun-
gen steuerlich geltend gemacht (Urteil 
v. 23.9.2009 - 2 K 1025/08). Findet ein 
Sprachkurs im Ausland statt, stellt dies 
nach inzwischen gefestigter höchstrich-
terlicher Rechtsprechung keinen Grund 
mehr zur Ablehnung der Werbungskos-
ten dar. Bei einem Sprachkurs in einem 
anderen Mitgliedsland der EU kann die 
Finanzverwaltung daher nicht mehr 
typisierend unterstellen, dass dieser – 
wegen der jeder Auslandsreise innewoh-
nenden touristischen Elemente – mehr 
Berührungspunkte zur privaten Lebens-
führung aufweist, als ein Inlandssprach-
kurs. Bei Sprachkursen außerhalb der 
EU – im Urteilsfall in Cancun, eines der 
wichtigsten Touristenzentren in Mexico 
– kommt es darauf an, ob die berufliche 
Veranlassung überwiegt. Im Urteilsfall 
konnte der Kläger durch einen vorgeleg-
ten Stunden- und Kursplan überzeugend 
darlegen, dass die Wahrnehmung touris-
tischer Zwecke lediglich untergeordne-
ter Bedeutung gewesen ist. Begünsti-
gend hat sich auch ausgewirkt, dass der 
Sprachkurs während des vom Arbeit-
geber genehmigten Bildungsurlaubs 
stattgefunden hat. Es empfiehlt sich 
daher stets, für die Zeit eines beruflich 
bedingten Sprachkurses beim Arbeitge-
ber eine entsprechende Freistellung zu 
beantragen. Erforderlich bleibt nach wie 
vor – und daran hält auch das FG fest 
– dass der Sprachkurs auf die besonde-
ren beruflichen Bedürfnisse des Teil-
nehmers zugeschnitten ist.  Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig, die Revision 
wurde nicht zugelassen.
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Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hat ein neues Schreiben zur ertragsteuerli-
chen Erfassung der Nutzung eines betrieb-
lichen Kraftfahrzeugs zu Privatfahrten, zu 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte sowie zu Familienheimfahrten heraus-
gegeben (v. 18.11.2009, Az. IV C 6-S 2177/ 
07/10004).

Privatfahrten:
Das BMF nimmt u. a. zu jener Problema-
tik Stellung, die sich dann ergibt, wenn 
ein Unternehmer ein einziges betriebliches 
Fahrzeug unterhält und behauptet, Privat-
fahrten ausschließlich mit 
anderen Fahrzeugen (z. 
B. mit dem Fahrzeug der 
Ehefrau) durchzuführen. 
Bei Behauptungen glei-
chen oder ähnlichen Inhalts 
würde den Steuerpflichtigen die objektive 
Beweislast treffen. Als untypisch gilt, wenn 
nur über ein einziges betriebliches Fahrzeug 
verfügt wird.

Listenpreis:
Ausführlich Stellung nimmt das BMF auch 
zur Definition des Listenpreises als Bemes-
sungsgrundlage für die private Nutzung 
im Rahmen der pauschalen 1-Prozent- 
Methode. Als Bemessungsgrundlage gilt 

der im Zeitpunkt seiner Erstzulassung gel-
tende inländische Listenpreis zzgl. der Kos-
ten für Sonderausstattung und einschließ-
lich der Umsatzsteuer. Das soll auch für 
reimportierte Fahrzeuge gelten, wobei hier 
vom inländischen Standard abweichende 
Mehr- oder Minderausstattungen angemes-
sen zu berücksichtigen sind.

Nutzung mehrerer Fahrzeuge:
Klarheit schafft das neue BMF-Schrei-
ben auch bei der Nutzung mehrerer Kraft-
fahrzeuge durch mehrere Nutzer. Einzel-
unternehmer müssen grundsätzlich für 

jedes Fahrzeug den pau-
schalen Nutzungswert 
ansetzen. In solchen Fäl-
len lohnt der Nachweis 
der Nutzung bestimmter 
Fahrzeuge ausschließlich 

durch einen Arbeitnehmer (dann ist die 
private Nutzung durch diesen zu versteu-
ern) oder aber ein Nachweis hinsichtlich 
der Ungeeignetheit diverser Fahrzeuge zur 
privaten Nutzung (z. B. eines Werkstattwa-
gens).  Bei Personengesellschaften ist ein 
pauschaler Nutzungswert eines Fahrzeugs 
nur für den Gesellschafter anzusetzen, dem 
die tatsächliche Nutzung zuzurechnen ist, 
nicht also alle Fahrzeuge einem oder allen 
Gesellschaftern. 

Private Nutzung eines betrieblichen 
Kraftfahrzeugs

private Kfz-Nutzung: 
Neues BMF-Schreiben  

schafft Gestaltungssicherheit 



Pauschalsteuer auf so 
genannte „schwarze Fonds“ 
unzulässig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in 
einem aktuellen Urteil entschieden, dass 
die bis 2003 angewendete pauschale 
Gewinnbesteuerung für Auslandsfonds 
(sog. schwarze Fonds) gegen die Kapi-
talverkehrsfreiheit verstößt (Urteil v. 
25. August 2009 - I R 88, 89/07). Dies 
bedeutet, dass die Besteuerung auf sol-
che Fonds – zumindest bis 2003 – nicht 
mehr angewendet werden darf. Die 
Finanzverwaltung belegte so genannte 
schwarze Fonds, darunter waren sol-
che zu verstehen, die in Deutschland 
bestimmten Publizitätspflichten nicht 
nachgekommen sind, mit einer „Straf-
steuer“. War ein Anleger im Besitz sol-
cher Fonds, musste er u. U. auch fik-
tive Gewinne versteuern, also solche, 
die in Wirklichkeit gar nicht erwirt-
schaftet worden sind. Mit dem Rich-
terspruch gehört dies nun der Vergan-
genheit an und zwar bezüglich sol-
cher Fonds in den EU-Mitgliedstaaten 
als auch für Fonds aus sog. Drittstaa-
ten wie z. B. der Schweiz oder – wie im 
Streitfall – aus China und Südkorea. Für 
schwarze Fonds von Emittenten aus der 
EU waren die Richter schon früher auf 
dasselbe Ergebnis gekommen (BFH-Ur-
teil v. 18.11.2008 - VIII R 24/07). Die 
Richter entschieden, dass die pauschale 
Besteuerung von Erträgen aus schwar-
zen Fonds aus Mitgliedstaaten der EU 
gegen die gemeinschaftsrechtliche Kapi-
talverkehrsfreiheit verstoßen würde. Die 
Finanzverwaltung hat dieses Urteil mit 
einem Nichtanwendungserlass belegt 
und damit das steuerzahlerfreundliche 
Urteil abgeblockt. Das Urteil ist beson-
ders für Fälle relevant, in denen Erträge 
aus schwarzen Fonds, welche sich bis-
her in Auslandsdepots befanden, nach-
erklärt werden sollen, etwa im Rahmen 
einer Selbstanzeige. Für diese Zwecke 
kann sich der Nacherklärende auf die 
für Inlandsfonds geltende günstigere 
Besteuerungsregelung berufen. 
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Wichtige Zahlungstermine im Januar 2010
11.1. Umsatzsteuer mtl. für Dezember 2009 bzw. November 2009 (mit Dau-

er-Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohn-
steuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer ev. und röm.-kath. für 
Dezember

14.1. Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

27.1. Sozialversicherungsbeiträge Januar

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

Parkplatz am Arbeitsplatz kein  
steuerpflichtiger Vorteil 
Stellt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern 
einen Parkplatz zur Verfügung, ist dieser 
steuer- und sozialabgabenfrei. 

Parkplatzkosten: 
Parkgebühren während der Arbeitszeit 
sind nicht steuerlich absetz-
bar, sondern mit der Entfer-
nungspauschale für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte abgegolten. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) vor 
Jahren entschieden (Urteil vom 2.2.1979, 
BStBl. 1979 II S. 372).

Betriebs-Parkplatz: 
Stellt der Arbeitgeber einen Parkplatz wäh-
rend der Arbeitszeit unentgeltlich oder ver-
billigt zur Verfügung, ist dieser geldwerte 
Vorteil nicht steuer- und sozialversiche-

rungspflichtig (FinMin. Nordrhein-Westfa-
len vom 28.9.2006, S 2334-61-V B 3, entge-
gen FG Köln v. 15.3.2006 11 K 5680/04)).
Nichts anderes gilt, wenn der Arbeitgeber die 
Parkplätze anmietet und sie seinen Mitarbei-
tern unentgeltlich überlässt. Auf die Höhe 

der Mietkosten kommt 
es dabei nicht an (Fin-
Min. Nordrhein-Westfa-
len vom 17.12.1980, S 
2351-1-V B 3).

Parkkostenersatz: 
Erstattet hingegen der Arbeitgeber die vom 
Arbeitnehmer getragenen Parkgebühren, 
liegt insoweit ein steuerpflichtiger Arbeits-
lohn vor, als dass die Arbeitgeber-Erstat-
tungen für die gesamten Fahrtkosten ein-
schließlich der Parkgebühren die Entfer-
nungspauschale übersteigen.

Betriebs-Parkplatz: 
Keine Steuern und Sozial- 

abgaben fällig 


